
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Rechnungsamt Schulz, Tanja 
 

Grinfeld, Sabine 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

104/2023  700.31/20.2.1 

 
 

Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Technischer Ausschuss 20.11.2023 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 23.11.2023 Entscheidung öffentlich 

 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
Gebührenrechtliches Ergebnis 2014 - 2016 TA/GR 03./17.05.2018, Vorlage Nr. 047/2018 
Gebührenrechtliches Ergebnis 2017 - 2019 TA/GR 23./26.11.2020, Vorlage Nr. 106/2020 
 
 

 

Anzahl der Anlagen: 4 (nur digital abrufbar oder zur Einsicht bei der Geschäftsstelle 
Gemeinderat)  
 
 

 

Betreff: 

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Rappenau'' 
hier: Feststellung der Gebührenrechtlichen Ergebnisse 2020 – 2022 
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt wie folgt zu: 
 

1. Das gebührenrechtliche Ergebnis für 2020 wird wie folgt festgestellt: 
Schmutzwasser - 406.489 € 
Niederschlagswasser - 127.468 € 

 
2. Das gebührenrechtliche Ergebnis für 2021 wird wie folgt festgestellt: 

Schmutzwasser - 709.210 € 
Niederschlagswasser 127.432 € 

 
3. Das gebührenrechtliche Ergebnis für 2022 wird wie folgt festgestellt: 

Schmutzwasser - 343.978 € 
Niederschlagswasser 99.535 € 

 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Ausgleichspflichtig nach dem KAG 
 
Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) dürfen durch die Gebühren höchstens die 



gebührenfähigen Kosten gedeckt werden. Sofern in einem Jahr ein Gebührenüberschuss 
entsteht, ist dieser innerhalb von 5 Jahren auszugleichen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 KAG). 
Gebührenunterdeckungen können in den Folgejahren durch Einstellung in die 
Gebührenkalkulation oder durch Verrechnung ausgeglichen werden. 
 
Kalkulation 
 
Mit der Nachkalkulation wurde die Firma Allevo Kommunalberatung beauftragt. Eine Übersicht 
über die Entwicklung der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2010 – 2022 ist als Anlage 1 
beigefügt. Die ausführlichen Berechnungen der Ergebnisse 2020 – 2022 sind als Anlage 2 – 4 
beigefügt. 
 
 
Gebührenrechtliche Ergebnisse 2020 – 2022 und Vorjahresergebnisse 
 
Zum 31.12.2022 bestehen folgende gebührenrechtliche Überdeckungen: 
Schmutzwasser 434.440 € 
Niederschlagswasser 617.701 € 

 
 
Im Jahr 2020 ergab sich im Schmutzwasserbereich eine Kostenunterdeckung in Höhe von 
- 406.489 €, im Niederschlagswasserbereich eine Kostenunterdeckung in Höhe von - 
127.468 €. Im Jahr 2021 ergab sich im Schmutzwasserbereich eine Kostenunterdeckung in 
Höhe von - 709.210 €, im Niederschlagswasserbereich eine Kostenüberdeckung in Höhe 
von 127.432 €. Im Jahr 2022 ergab sich im Schmutzwasserbereich eine Kostenunterdeckung 
in Höhe von - 343.978 €, im Niederschlagswasserbereich eine Kostenüberdeckung in Höhe 
von 99.535 €.  
 
Die Unterdeckungen können in die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswasser-
gebühren der nächsten fünf Jahre eingestellt und dadurch ausgeglichen werden. Die 
Kostenüberdeckungen im Niederschlagswasserbereich müssen innerhalb von fünf Jahren 
durch Einstellung in die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr ausgeglichen werden. 
 
Da für Kostenunterdeckungen keine Ausgleichspflicht nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG besteht, 
fließen sie nicht in die gebührenrechtliche Rückstellung ein. Die gebührenrechtlichen 
Überdeckungen zum 31.12.2022 betragen daher 1.052.141 €. 
 
Die zum 31.12.2022 ausgewiesenen Überdeckungen wurden bereits teilweise in die 
Gebührenkalkulation 2023 eingestellt (434.440 € im Schmutzwasserbereich) und damit 
ausgeglichen. Es verbleibt für die Gebührenkalkulationen 2024 ff. im Niederschlags-
wasserbereich eine Überdeckung in Höhe von 617.701 €. 

 
 

Gebührenrechtliche Ergebnisse SER 2015 bis 2022 
 

Schmutzwasser 
 

Jahr Geb.rechtl. 
Ergebnis 

Ausgleich VJ Ergebnis 
nach 

Ausgleich 
VJ 

ausgeglichen  
im  

Zeitraum 

noch ausgl.- 
fähig/-pfl. 

nicht 
mehr 

ausgl.- 
fähig/-

pfl. 

Rückst. 
31.12.22 

2015 406.972 € 0 € 406.972 € 2018/19:  406.972 € 0 € 0 € 0 € 

 
2016 

 
80.189 € 

2012: 
2013: 

81.411 € 
181.564 € 

 
343.164 € 

2018/19:  
2021/22: 

96.086 € 
247.078 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
0 € 

2017 121.794 € 0 € 121.794 € 2021/22:  121.794 € 0 € 0 € 0 € 

 
2018- 
2019 

 
 

-62.296 € 

2014: 
2015: 
2016: 

283.305 € 
406.972 € 
96.086 € 

 
 

724.067 € 

 
2021/22:  

2023: 

 
289.627 € 
434.440 € 

 
 

0 € 

 
 

0 € 

 
 

434.440 € 



 
2020 

 
-406.489 € 

 
0 € 

 
-406.489 € 

  
0 € 

 
-406.489 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
2021- 
2022 

 
 

-1.053.188 € 

2016: 
2017: 

2018/19: 

247.078 € 
121.794 € 
289.627 € 

 
 

-394.689 € 

  
 

0 € 

 
 

-394.689 € 

 
 

0 € 

 
 

0 € 

434.440 € 

 
Niederschlagswasser 
 

Jahr Geb.rechtl. 
Ergebnis 

Ausgleich VJ Ergebnis 
nach 

Ausgleich 
VJ 

ausgeglichen  
im  

Zeitraum 

noch ausgl.- 
fähig/-pfl. 

nicht 
mehr 

ausgl.- 
fähig/-

pfl. 

Rückst. 
31.12.22 

2015 160.031 € 0 € 160.031 € 2018/19: 
2021/22:  

112.022 € 
48.009 €  

 
0 € 

 
0 € 

 
0 € 

2016 29.393 € 2013: 44.466 € 73.859 € 2021/22: 73.859 € 0 € 0 € 0 € 

2017 23.486 € 0 € 23.486 € 2021/22:  23.486 € 0 € 0 € 0 € 

2018- 
2019 

 
30.675 € 

2014: 
2015: 

102.683 € 
112.022 € 

 
245.380 € 

 
2021/22:  

 
245.380 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
2020 

 
-127.468 € 

 
0 € 

 
-127.468 € 

  
0 € 

 
-127.468 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
 

2021- 
2022 

 
 
 

226.947 € 

2015: 
2016: 
2017: 

2018/19: 

48.009 € 
73.859 € 
23.486 € 

245.380 € 

 
 
 

617.701 € 

  
 
 

0 € 

 
 
 

617.701 € 

 
 
 

0 € 

 
 
 

617.701 € 

617.701 € 

 
 
 
 

 


	SMC_BM_VOTEXT6
	Typ
	Datum
	Zuständig
	Ostatus
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

